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X hinterliess als Erben eine Tochter und einen Sohn. Zum Nachlass gehörte auch eine
Liegenschaft. Gemäss Vereinbarung unter den Erben sollte sich der Ehemann der Tochter
um die Liegenschaft kümmern. Zu diesem Zwecke wurde ihm bei der Bank eine Vollmacht
über das Konto des Nachlasses mit dem Zusatz erteilt, dass er nur Zahlungen im
Zusammenhang mit der Liegenschaft veranlassen dürfe. Die Bank hat in der Folge diesen
Zusatz nicht immer berücksichtigt und auch Zahlungen ausgeführt, welche in klar
erkennbarer Weise nichts mit der Liegenschaft zu tun hatten. Als der Sohn dies feststellte,
verlangte er von der Bank die Rückzahlung der auf diese Weise abdisponierten Beträge.
Die Bank widersetzte sich dem Begehren mit der Begründung, sie habe über jede
einzelne Zahlung einen Beleg und jeden Monat einen Kontoauszug versandt. Gemäss den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank sei der Kunde verpflichtet, die Unterlagen
umgehend zu kontrollieren und spätestens nach 30 Tagen zu reklamieren, wenn er
Unstimmigkeiten feststelle. Da bei der Bank keine fristgerechte Reklamation eingegangen
sei, gälten die nun angefochtenen Transaktionen als genehmigt und der Kunde könne
nicht mehr darauf zurückkommen.

In einer ersten Analyse gelangte der Ombudsman zum Schluss, dass der Bank wohl ein Vorwurf
gemacht werden musste, hätte doch eine auch nur rudimentäre Kontrolle der vom Ehemann der
Tochter eingereichten Belege ergeben, dass bei bestimmten Zahlungen kein Zusammenhang zur
Liegenschaft bestand. Zu dieser Kontrolle war die Bank verpflichtet, weil sie dem von den Kunden bei
der Erteilung der Vollmacht angebrachten Vorbehalt nicht widersprochen hatte. Bezüglich der
Rechtfertigung der Bank meldete der Ombudsman gewisse Zweifel an. Dies v. a. deshalb, weil die
Bank die Belege und Kontoauszüge dem Ehemann der Tochter zustellte. Bei dieser Konstellation war
mit keiner Reklamation zu rechnen. Diese Diskussion wurde aber aus folgenden Gründen nicht weiter
vertieft:

Wenn die Vorbehalte des Ombudsman berechtigt wären, so müsste die Bank das Geld wieder
zurückzahlen, d. h. dem Konto des Nachlasses wieder gutschreiben. Die Bank wäre dann aber
grundsätzlich auch berechtigt, die zu Unrecht vergüteten Beträge vom Ehemann der Tochter
zurückzuverlangen, um sie dem Nachlasskonto wieder gutschreiben zu können. Nun ist zu beachten,
dass die Erben in der Folge nur gemeinsam über das Konto des Nachlasses verfügen, also Sohn und
Tochter nur gemeinsam Aufträge erteilen können. Somit kann der Sohn nur dann über das Geld auf
dem Konto verfügen, wenn er sich mit seiner Schwester vorgängig einigt. Diese wiederum wird einer
Auszahlung nur zustimmen, wenn ihre Interessen (und wohl auch diejenigen ihres Ehemannes)
gebührend berücksichtigt werden.

Der Ombudsman riet daher dem Sohn, bei seiner Schwester zu sondieren, ob nicht eine «familien-
interne» Lösung möglich wäre, mache es doch wirtschaftlich keinen Sinn, dass die Bank das Geld
vorerst dem Konto des Nachlasses gutschreibe, dann der Ehemann der einen Erbin denselben Betrag
der Bank zurückerstatte und sich schliesslich die beiden Erben über die Verteilung des nun auf dem
Konto des Nachlasses liegenden Betrages einigen. Der gleiche Zweck könne doch auch erreicht
werden, wenn sich die beiden Erben darüber einigen würden, welcher Betrag dem Bruder zustehe,
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und der Ehemann der Schwester ihm den tatsächlich geschuldeten oder noch offenen Betrag
zukommen lasse. Bruder und Schwester fanden sich relativ rasch. Da auch der Ausgleich keine
Probleme verursachte (die Schwester war damit einverstanden, dass dem Bruder anstelle des von
ihrem Ehemann geschuldeten Betrages andere Werte des Nachlasses ausgehändigt wurden), konnte
der Fall ohne grosse Probleme und vor allem ohne unnötige Umwege gelöst werden.


